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RS OGH 1969/5/14 5Ob125/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1969

Norm

ABGB §904 IV

Rechtssatz

Die Abrede der Erfüllung nach Möglichkeit und Tunlichkeit wirkt auch gegenüber den Erben des Schuldners, wenn den

Gläubiger nicht der Nachweis gelingt, daß die Vereinbarung bloß in den persönlichen Verhältnissen der Beteiligten

begründet war.
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